
Zuwendungsfähige Ausgaben/Wochenendseminare/16.1.2012 

Anlage 2 
 
zum Merkblatt „Wochenendseminare für Fach- und Führungskräfte aus 
Entwicklungsländern als Beitrag zur Krisenprävention und Konfliktlösung und 
zur aktiven Mitwirkung in der Entwicklungszusammenarbeit“ 
 
 
Zuwendungsfähige Ausgaben: 
 

1. Sachmittel 

1.1. Honorare für Referenten: max. € 250,-- pro Tag  
1.2. Sachmittel Inland:  

1.2.1. Mittel für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung durch den 
Veranstalter (z.B. Konzeption der Fortbildungsmaßnahme, Definieren 
und Einladen der Teilnehmergruppe, Auswahl der Referenten, Reise- 
und Tagegeldverteilung, Einsatz studentischer oder wissenschaftlicher 
Hilfskräfte) bis zu € 950,- 

1.2.2. Sachkosten in Höhe von bis zu € 500,- gegen Nachweis (Druck- und 
Materialkosten, Kommunikationskosten, Raummieten) 

1.2.3. Exkursionskosten (vorrangig Besuch von EZ-Organisationen, 
kulturhistorischen Plätzen): bis zu € 60,- pro Teilnehmer 

 
 
2. Geförderte Personen 

 

2.1. Beförderung: Reisekosten für An- und Abreise der Teilnehmer: Bahnfahrt 2. 
Klasse gegen Nachweis  

2.2. Aufenthalt:  
2.2.1. Tagegelder (max. 3 Tage) von bis zu € 30,00 pro Tag/Teilnehmer 
2.2.2. Übernachtungsgelder (max. 2 Nächte) von bis zu € 50,00 pro 

Übernachtung/Teilnehmer  
 
 
 


